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Ministerrates erläßt der Minister Durchführungsbestim
mungen, Anordnungen, Anweisungen und Verfügungen 
und überwacht deren Durchführung.

(6) Der Minister ist für die Kaderpolitik im Ministerium 
verantwortlich.

(7) Dem Minister ist die Entscheidung Vorbehalten über:
a) die Berufung und Abberufung

aa) der Leiter der Hauptabteilungen und der Zen
tralen Abteilungen des Ministeriums,

bb) der Werkdirektoren und ihrer Stellvertreter der 
Betriebe mit mehr als 3000 Beschäftigten sowie 
der Hauptbuchhalter der Betriebe, die vom Mi
nister nach § 2 Abs. 2 der Verordnung vom 
17. Februar 1955 über die Stellung der Haupt
buchhalter in den Betrieben der volkseigenen 
und der ihr gleichgestellten Wirtschaft und den 
ihnen übergeordneten Dienststellen (GBl. I S. 139) 
festgelegt sind, 

cc) der Professoren der Hochschulen und der Direk
toren der Fachschulen,

b) die Festlegung der Planvorschläge des Ministeriums 
zum Volkswirtschaftsplan und zum Haushaltsplan 
des Ministeriums, die der Zustimmung der Staat
lichen Plankommission bzw. des Ministeriums der 
Finanzen bedürfen,

c) die Gründung, Zusammenlegung, Trennung, Ände
rung in der Zuordnung und Auflösung von Betrieben 
und sonstigen Institutionen im Einvernehmen mit 
anderen beteiligten zentralen Organen der staatlichen 
Verwaltung.


